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Thema: Errichtung von Fahrradständern an Straßenbahn-/Bushaltestellen 
 
Mit Beschluss-Nr. 939-033(VII)21 (A0090/21) hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.05.2021 
den Oberbürgermeister 

 
„…beauftragt zu prüfen, an welchen geeigneten Straßenbahn-/Bushaltestellen Fahrradständer 
eingerichtet/aufgestellt werden können.“ 
 
Die Stadtverwaltung möchte über das Prüfergebnis informieren. 

 
Die Stadtverwaltung, insbesondere die AG Fahrradanlehnbügel, beschäftigt sich bereits seit Län-
gerem mit dieser Thematik und steht der Aufstellung von Fahrradanlehnbügel positiv gegenüber. 
 
An verschiedenen Standorten der Landeshauptstadt Magdeburg befinden sich bereits Fahrradan-
lehnbügel im Bereich von Haltestellen, wie z.B. am Universitätsplatz (Straßenbahnhaltestelle) und 
am Schiffshebewerk (Bushaltestelle). Oft erweisen sich jedoch die örtlichen Bedingungen z. B. der 
Leitungs- oder Baumbestand, sowie die bestehenden Eigentumsverhältnisse als problematisch. 
Des Weiteren sind verschiedene Standorte auf Grund mangelnder Sozialkontrolle als kritisch zu 
betrachten. 
 
Im Rahmen des Fördermittel-Sonderprogramms „Stadt und Land“ wurden im August 2021 die Mit-
tel für die Aufstellung von Fahrradanlehnbügel an 6 Standorten im Bereich von Straßenbahnhalte-
stellen beantragt. Die 6 Standorte befinden sind im Bereich: 
 

- Haltestelle Barleber See 
- Haltestelle Pettenkoferstraße 
- Haltestelle Neustädter Platz  
- Haltestelle Wilhelm-Külz-Straße 
- Haltestelle Arenen (Herrenkrugstraße/Brückstraße) 
- Haltestelle SKET-Industriepark 

 
Je nach Standort sollen 8 bis 16 Fahrradanlehnbügel errichtet werden. Bei einem positiven För-
dermittelbescheid kann mit der Montage zügig begonnen werden. 
 
Die Stadtverwaltung wird weiterhin geeignete Haltestellenstandorte prüfen und bei Eignung die 
Montage abgestimmter Fahrradanlehnbügel durchführen. 
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